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STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 
 

I. Unternehmer 

1. Informationen zur E-Rechnung 
Mit dem sog. Wachstumschancengesetz wurde 

die Einführung der E-Rechnung beschlossen. 

Die Einführung soll bereits ab dem 1.1.2025 in 

mehreren Etappen erfolgen, wobei u. a. zwi-

schen der Möglichkeit zum Empfang und der 

Ausstellung der E-Rechnung differenziert wird. 

Die Finanzverwaltung hat sich kürzlich mit ei-

nem BMF Schreiben1 sowie mit FAQ2 zur Ein-

führung der E-Rechnung geäußert. 

Definition der E-Rechnung 

Die E-Rechnung ist eine elektronische Rech-

nung, die in einem vorgegebenen strukturier-

ten Daten-Format im Sinne der europäischen 

Normenreihe EN 16931 erstellt, übermittelt 

und empfangen wird. Damit wird zugleich eine 

automatisierte Weiterverarbeitung gewähr-

leistet, insbesondere können Rechnungsdaten 

direkt und ohne Medienbruch in die verarbei-

tenden Systeme importiert werden. 

Hinweis: Bei PDF-Dateien sowie anderen nicht 

nach der o. g. Norm strukturierten Formaten 

wie beispielsweise “.tif”, “.jpeg”, “.docx-Da-

teien” handelt es sich nicht um E-Rechnungen. 

Diese Formate eignen sich zwar für eine digi-

tale, bildhafte Darstellung der Rechnung, erfül-

len jedoch nicht die Anforderungen an die Wei-

terverarbeitung der Rechnung. 

Zeitplan zur Einführung der E-Rechnung 

 Ab dem 1.1.2025 besteht die Pflicht zur Ent-

gegennahme von E-Rechnungen für im In-

land steuerbare Umsätze, wenn es sich bei 

den Beteiligten um inländische Unterneh-

men handelt (sog. B2B-Umsätze im Inland). 

                                                           
1 https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerar-
ten/Umsatzsteuer/2024-10-15-einfuehrung-e-
rechnung.html 

 Ab dem 1.1.2025 ist die Ausstellung und 

Übermittlung von E-Rechnungen für B2B-

Umsätze im Inland möglich. 

 Ab dem 1.1.2027 besteht die Pflicht zur Aus-

stellung und Übermittlung von E-Rechnun-

gen für B2B-Umsätze im Inland für Unter-

nehmen mit einem Vorjahres-Umsatz von 

mehr als 800.000 €. 

 Ab 1.1.2028 besteht die Pflicht zur Ausstel-

lung und Übermittlung von E-Rechnungen 

für B2B-Umsätze im Inland für alle inländi-

schen Unternehmen. 

Hinweis: Ausgenommen von der E-Rechnungs-

pflicht sind Rechnungen über bestimmte steu-

erfreie Leistungen sowie Rechnungen über 

Kleinbeträge bis 250 € und Fahrausweise. Dar-

über hinaus werden Umsätze an private End-

verbraucher (B2C) und nicht innerdeutsche 

B2B-Umsätze ebenfalls nicht von der E-Rech-

nungspflicht erfasst. 

Handlungsbedarf 

Jeder Unternehmer muss ab dem 1.1.2025 – 

vor allem technisch – in der Lage sein, eine E-

Rechnung zu empfangen. Denn für den Vor-

steuerabzug ist grundsätzlich eine ordnungsge-

mäße Rechnung mit gesondertem Umsatzsteu-

erausweis erforderlich. Hierbei wird nicht diffe-

renziert, um welche Art oder Größe eines Un-

ternehmens es sich handelt. So müssen z. B. 

auch Kleinunternehmer, Unternehmer mit nur 

steuerfreien Umsätzen (z. B. Vermieter einer 

Wohnung) und Land- und Forstwirte oder aber 

auch (gemeinnützige) Vereine ab dem 1.1.2025 

technische Vorkehrungen zur Entgegennahme 

und zur Speicherung von E-Rechnungen tref-

fen. 

2 https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/FAQ/e-rechnung.html 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2024-10-15-einfuehrung-e-rechnung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2024-10-15-einfuehrung-e-rechnung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2024-10-15-einfuehrung-e-rechnung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2024-10-15-einfuehrung-e-rechnung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/e-rechnung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/e-rechnung.html
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Um eine E-Rechnung auf elektronischem Weg 

entgegennehmen zu können, reicht es regel-

mäßig aus, wenn der Rechnungsempfänger 

über ein E-Mail-Postfach verfügt. Abweichend 

hiervon können die Beteiligten andere elektro-

nische Übermittlungswege vereinbaren, wie 

die Bereitstellung der Daten mittels elektroni-

scher Schnittstelle oder per Download über ein 

Kundenportal. Die bloße Übergabe der Daten 

auf einem externen Speichermedium (z. B. 

USB-Stick) erfüllt die Anforderung an die Über-

mittlung in elektronischer Form dagegen nicht. 

Darüber hinaus sollte zeitnah mithilfe einer ge-

eigneten Software-Lösung die notwendige digi-

tale Archivierung der E-Rechnung sichergestellt 

werden (mehr zur Aufbewahrungspflicht siehe 

unten). 

Hinweis: Verweigert der Rechnungsempfänger 

die Annahme einer E-Rechnung bzw. ist er 

technisch hierzu nicht in der Lage, hat er kein 

Anrecht auf eine alternative Ausstellung einer 

sonstigen Rechnung durch den Rechnungsaus-

steller. In diesem Fall gelten die umsatzsteuer-

rechtlichen Pflichten des Rechnungsausstellers 

auch als erfüllt, wenn er eine E-Rechnung aus-

gestellt und sich nachweislich um eine ord-

nungsgemäße Übermittlung bemüht hat. 

Hinsichtlich der Aufbewahrungspflicht von E-

Rechnungen gelten die allgemeinen Grunds-

ätze ordnungsgemäßer Buchführung. So ist der 

strukturierte Teil einer E-Rechnung so aufzube-

wahren, dass dieser in seinem ursprünglichen 

Format vorliegt und u. a. die Anforderungen an 

die Unveränderbarkeit erfüllt werden. Die Auf-

bewahrungsfrist beträgt nach derzeitigem 

Recht zehn Jahre. 

2. Mitteilungspflicht bei Verwendung 

elektronischer Registrierkassen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) teilt mit, 

dass ab 2025 die Pflicht besteht, den Einsatz    

oder die Außerbetriebnahme elektronischer 

Registrierkassen mit einer zertifizierten techni-

schen Sicherheitseinrichtung sowie den Einsatz 

oder die Außerbetriebnahme eines EU-Taxa-

meters oder Wegstreckenzählers dem Finanz-

amt elektronisch mitzuteilen. Hierdurch soll 

das Finanzamt Kenntnis darüber erlangen, wel-

che elektronischen Aufzeichnungssysteme, die 

mit einer zertifizierten technischen Sicherheits-

einrichtung versehen sind, der Unternehmer in 

seinen Betriebsstätten einsetzt. 

Hintergrund: Elektronische Registrierkassen 

und PC-Kassen müssen grundsätzlich mit einer 

sog. zertifizierten technischen Sicherheitsein-

richtung ausgestattet sein, die eine Manipula-

tion verhindern soll. Entsprechendes gilt für 

EU-Taxameter und Wegstreckenzähler, die ver-

gleichbare Sicherheitsmodule enthalten. Der 

Gesetzgeber hat bereits geregelt, dass Unter-

nehmer eine Mitteilungsverpflichtung über 

den Einsatz oder die Verwendung derartiger 

Systeme erfüllen müssen; bislang war diese 

Mitteilungspflicht jedoch ausgesetzt, weil noch 

kein Verfahren zur elektronischen Übermitt-

lung der Mitteilung eingerichtet war. 

Wesentlicher Inhalt des aktuellen Schreibens 

des BMF: 

Ab dem 1.1.2025 wird die Mitteilungspflicht 

nun umgesetzt. Unternehmer, die ein elektro-

nisches Aufzeichnungssystem verwenden oder 

außer Betrieb nehmen, müssen das Finanzamt 

hierüber informieren und hierzu die offiziellen 

elektronischen Übermittlungsmöglichkeiten 

verwenden. Dies gilt auch für eine Mitteilung 

über den Einsatz und die Außerbetriebnahme 

von EU-Taxametern und Wegstreckenzählern. 

In der Mitteilung ist u. a. anzugeben, welches 

elektronische Aufzeichnungssystem (ein-

schließlich EU-Taxameter und Wegstrecken-

zähler) und welche zertifizierte technische Si-

cherheitseinrichtung verwendet oder außer 

Betrieb genommen wird. Dabei sind die Anzahl 

der jeweiligen Systeme bzw. Sicherheitsein-

richtungen und das Datum der Anschaffung 

bzw. Außerbetriebnahme anzugeben. 
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Für die Mitteilung gelten folgende Fristen: 

 Ist das elektronische Aufzeichnungssystem 

(einschließlich EU-Taxameter und Wegstre-

ckenzähler) vor dem 1.7.2025 angeschafft 

worden, muss die Mitteilung bis zum 

31.7.2025 erfolgen. 

 Wird das elektronische Aufzeichnungssys-

tem ab dem 1.7.2025 angeschafft, muss die 

Mitteilung innerhalb eines Monats nach An-

schaffung erfolgen. 

 Wird ein elektronisches Aufzeichnungssys-

tem, welches dem Finanzamt gemeldet wor-

den ist, ab dem 1.7.2025 außer Betrieb ge-

nommen, ist dies ebenfalls dem Finanzamt 

innerhalb eines Monats nach Außerbetrieb-

nahme mitzuteilen. 

 Ist das elektronische Aufzeichnungssystem 

vor dem 1.7.2025 endgültig außer Betrieb 

genommen worden, muss dies nur dann mit-

geteilt werden, wenn die Anschaffung dem 

Finanzamt bereits mitgeteilt worden ist. 

Hinweis: Die Mitteilungspflicht gilt auch dann, 

wenn das elektronische Aufzeichnungssystem 

(einschließlich Taxameter und Wegstrecken-

zähler) gemietet oder geleast worden ist, also 

nicht im Eigentum des mitteilungspflichtigen 

Unternehmers steht. 

3. Informationen für Influencer 
Die Finanzverwaltung des Landes Schleswig-

Holstein hat in einer Kurzinformation zu Einzel-

fragen der ertragsteuerlichen Behandlung von 

Influencern, die auf sozialen Plattformen (wie 

z. B. YouTube, Instagram, TikTok oder twitch) 

tätig sind, Stellung genommen. 

Hintergrund: Unter Influencern versteht man 

Personen, die im Internet Produkte oder 

Dienstleistungen vorstellen und hierdurch Ein-

nahmen erzielen. Diese Einnahmen können 

durch sog. Affiliate-Links erzielt werden, auf die 

die Interessenten klicken, um derartige oder 

vergleichbare Produkte oder Dienstleistungen 

zu bestellen. Ferner können sich Einnahmen 

aus der Werbung, die während der Beiträge ge-

schaltet wird, ergeben. Und schließlich erhal-

ten die Influencer häufig auch Produkte oder 

Dienstleistungen kostenlos zur Verfügung ge-

stellt. 

Wesentlicher Inhalt der Kurzinformation: 

Grundsätzlich erzielt ein Influencer gewerbli-

che Einkünfte. 

Hinweis: Anders ist dies, wenn ein Freiberufler 

wie z. B. ein Anwalt in einem Internetbeitrag 

über Verbraucher- oder Mieterrechte infor-

miert. Eine selbständige Tätigkeit, die keine Ge-

werbesteuer auslöst, kann bei einer objektiven 

Berichterstattung, z. B. über eine Reise, zu be-

jahen sein; allerdings dürfen dann vom Auf-

traggeber keine Reise- oder Übernachtungs-

kosten übernommen worden sein. 

Zu den Einnahmen gehören die kostenlos zur 

Verfügung gestellten Produkte, z. B. Kosmetik, 

soweit der Influencer das Produkt behalten 

darf; hier ist der gemeine Wert (Verkehrswert) 

anzusetzen. Soweit er das Produkt aufbraucht, 

steht der Einnahme ein gleich hoher Aufwand 

gegenüber, so dass sich insoweit kein Gewinn 

ergibt. 

Hinweis: Betriebseinnahmen liegen auch dann 

vor, wenn der Influencer die ihm überlassenen 

Produkte an seine Follower im Rahmen eines 

Preisausschreibens weitergibt. 

Aufwendungen für Ernährung, Kleidung und 

Gesunderhaltung sind grundsätzlich nicht ab-

setzbar, weil sie zur privaten Lebensführung 

gehören. Ein anteiliger Abzug ist wegen des 

Fehlens eines sachgerechten Aufteilungsmaß-

stabs in der Regel ebenfalls nicht möglich. 

Hinweis: Anders ist dies bei Aufwendungen für 

typische Berufskleidung, die nicht privat getra-

gen werden kann. 

Reisekosten sind absetzbar, wenn sie betrieb-

lich veranlasst sind, z. B. der Besuch eines Kun-

den oder einer Messe. 
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Hinweis: Bei einer gemischt veranlassten 

Reise, die also sowohl betrieblich als auch pri-

vat veranlasst ist, kann der betrieblich veran-

lasste Teil der Reisekosten als Betriebsausga-

ben abgesetzt werden, soweit dieser Anteil an-

hand objektiver Kriterien wie z. B. anhand des 

Zeitanteils ermittelt werden kann. 

Ein sog. Influencer-Profil stellt grundsätzlich 

kein Wirtschaftsgut dar, das in den Betrieb ein-

gelegt werden könnte. 

Hinweis: Sollte es doch einen kommerzialisier-

baren Teil eines Namensrechts geben, können 

für die Bewertung die Reichweite (Anzahl der 

Follower) und die Zusammensetzung des Ge-

winns (Einnahmen durch Affiliate-Links, Wer-

bung, eigene Produkte) herangezogen werden. 

Als Nutzungsdauer wird ein Zeitraum von zehn 

Jahren akzeptiert. 

4. Finanzverwaltung zur Weiterbe-

schäftigung eines pensionierten Ge-

schäftsführers 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zur 

Weiterbeschäftigung eines Gesellschafter-Ge-

schäftsführers, der bereits die Altersgrenze er-

reicht hat und deshalb Pensionszahlungen von 

der GmbH erhält, Stellung genommen. Dabei 

akzeptiert das BMF grundsätzlich die Zahlung 

sowohl einer Pension als auch eines Geschäfts-

führergehalts, sofern die Höhe der letzten Ak-

tivbezüge vor dem Erreichen der Altersgrenze 

insgesamt nicht überschritten wird und es sich 

nicht um eine Teilzeitbeschäftigung handelt. 

Hintergrund: Gewinnminderungen einer Kapi-

talgesellschaft, die durch das Gesellschaftsver-

hältnis veranlasst sind, werden als verdeckte 

Gewinnausschüttung dem Einkommen der Ka-

pitalgesellschaft wieder hinzugerechnet. 

Hierzu zählt z. B. ein überhöhtes Gehalt für den 

Gesellschafter-Geschäftsführer. Auch der 

gleichzeitige Bezug von Versorgungsleistungen 

und einer Geschäftsführervergütung durch ei-

nen GmbH-Gesellschafter kann zu einer ver-

deckten Gewinnausschüttung führen. Der Bun-

desfinanzhof (BFH) hat im Jahr 2023 eine ver-

deckte Gewinnausschüttung jedoch verneint, 

wenn das Geschäftsführergehalt des weiterbe-

schäftigten Gesellschafters zusammen mit den 

Pensionsbezügen die Höhe der letzten Aktivbe-

züge vor dem Erreichen der Altersgrenze nicht 

überschreitet. 

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens: 

 Das BMF akzeptiert die neue BFH-Rechtspre-

chung, wonach die Weiterbeschäftigung ei-

nes Gesellschafter-Geschäftsführers nicht zu 

einer verdeckten Gewinnausschüttung 

führt, wenn das Geschäftsführergehalt redu-

ziert wird und zusammen mit den Versor-

gungsbezügen die Höhe der letzten Aktivbe-

züge vor dem Erreichen der Altersgrenze 

nicht überschreitet. 

Hinweis: Im Ergebnis darf der weiterbeschäf-

tigte Gesellschafter-Geschäftsführer also nicht 

mehr von der GmbH erhalten, als er bis zum Er-

reichen der Altersgrenze bekommen hat. Das 

bis zum Erreichen der Altersgrenze bezogene 

Geschäftsführergehalt ist rechnerisch um die 

Pensionszahlungen zu kürzen und stellt die 

Obergrenze für das neue Geschäftsführerge-

halt nach der Weiterbeschäftigung dar. 

 Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn in 

der Pensionszusage ein Kapitalwahlrecht 

vereinbart worden ist, so dass der Gesell-

schafter-Geschäftsführer anstelle der Alters-

rente eine Abfindung in Höhe des Barwerts 

der Rentenverpflichtung fordern darf. 

 Das BMF akzeptiert jedoch keine Teilzeitbe-

schäftigung des pensionierten Gesellschaf-

ter-Geschäftsführers, weil es eine Teilzeittä-

tigkeit mit dem Aufgabenbild eines Gesell-

schafter-Geschäftsführers für nicht verein-

bar hält. 

Hinweis: Damit widerspricht das BMF dem 

BFH, der eine Teilzeitbeschäftigung des pensio-

nierten Gesellschafter-Geschäftsführers für 

möglich hält. Dem BFH zufolge ist allerdings die 
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steuerliche Obergrenze entsprechend zu kür-

zen. Hat der Gesellschafter-Geschäftsführer 

also vor dem Erreichen der Altersgrenze 

200.000 € verdient, darf er bei einer Weiterbe-

schäftigung im Umfang von 50 % nun maximal 

100.000 € als Summe aus Pensionszahlungen 

und Geschäftsführervergütung beziehen. 

Hinweis: Im Regelfall ist nach dem aktuellen 

BMF-Schreiben eine Weiterbeschäftigung ei-

nes pensionierten Gesellschafter-Geschäfts-

führers, der bereits Pensionszahlungen von sei-

ner GmbH bezieht, möglich, wenn man die 

Obergrenze beachtet, also die Höhe der letzten 

Aktivbezüge vor dem Erreichen der Alters-

grenze. Eine Teilzeitbeschäftigung eines pensi-

onierten Gesellschafter-Geschäftsführers ist 

hingegen problematisch, weil sie zum Streit mit 

dem Finanzamt führen dürfte, so dass der 

Rechtsweg zum Finanzgericht beschritten wer-

den müsste. Das aktuelle BMF-Schreiben ist in 

allen noch offenen Fällen anzuwenden. 

5. Abgabesatz zur Künstlersozialversi-

cherung 
Die Künstlersozialabgabe-Verordnung 2025 

wurde kürzlich im Bundesgesetzblatt verkün-

det. Damit beträgt der Prozentsatz der Künst-

lersozialabgabe im Jahr 2025 5,0 Prozent. 

II. Alle Steuerzahler 

Höhe der Aussetzungszinsen möglich-

erweise verfassungswidrig 
Höhe der Aussetzungszinsen möglicherweise 

verfassungswidrig 

Der VIII. Senat des Bundesfinanzhofes (BFH) 

hält die derzeitige Regelung zur Höhe der Aus-

setzungszinsen für verfassungswidrig. Da das 

Gericht nicht selbst über die Verfassungswid-

rigkeit einer Norm entscheiden kann, hat der 

BFH das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 

zur Klärung der Rechtsfrage angerufen. Im kon-

kreten Fall geht es um den Aussetzungszinssatz 

in Höhe von 0,5 %, der für den Zeitraum vom 

1.1.2019 bis zum 15.4.2021 erhoben wurde. 

Hintergrund: Einspruch und Klage haben im 

Steuerrecht grundsätzlich keine aufschiebende 

Wirkung, d. h. die Erhebung einer Abgabe wird 

nicht aufgehalten und der Steuerpflichtige 

muss die festgesetzte Steuer zunächst zahlen. 

Die aufschiebende Wirkung von Einspruch und 

Klage kann aber in einem summarischen Ver-

fahren auf Antrag bei ernstlichen Zweifeln an 

der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Be-

scheids von Finanzamt oder Finanzgericht ge-

sondert durch die Aussetzung der Vollziehung 

(AdV) angeordnet werden. Für den Steuer-

pflichtigen bedeutet das einerseits, dass er die 

Steuer zunächst nicht zahlen muss. Anderer-

seits droht ihm eine Belastung mit Zinsen, 

wenn sein Rechtsmittel endgültig ohne Erfolg 

bleibt und er die Steuer „nachträglich“ zahlen 

muss. Er hat dann nämlich für die Dauer der 

AdV und in Höhe des ausgesetzten Steuerbe-

trags Zinsen in Höhe von 0,5 % pro Monat, also 

6 % pro Jahr zu entrichten (sog. Aussetzungs-

zinsen). 

Für Nachzahlungszinsen, die bei einer Nach-

zahlung grundsätzlich anfallen, beträgt der 

Zinssatz für Verzinsungszeiträume seit dem 

1.1.2019 0,15 % pro Monat (= 1,8 % jährlich) 

Für Verzinsungszeiträume bis zum 31.12.2018 

0,5 % betrug er pro Monat (= 6 % jährlich). Die 

Senkung ab 1.1.2019 ist auf eine Entscheidung 

des BVerfG zurückzuführen, welches den Zins-

satz von 6 % für Nachzahlungszinsen für Zeit-

räume ab dem 1.1.2019 als verfassungswidrig 

angesehen hat. 

Sachverhalt: Der Kläger hatte seinen Einkom-

mensteuerbescheid 2012 angefochten. Dessen 

Vollziehung setzte das Finanzamt auf Antrag 

des Klägers aus. Die Klage war erfolglos. Aus-

setzungszinsen von 0,5 % wurden für 78 Mo-

nate festgesetzt, u. a. für den Zeitraum von 

1.1.2019 bis zum 15.4.2021. Der Kläger wandte 

sich gegen die Zinsfestsetzung, in erster Instanz 

ohne Erfolg. 
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Entscheidung: Die Richter BFH dagegen halten 

den Zinssatz im Zeitraum vom 1.1.2019 bis zum 

15.4.2021 für verfassungswidrig: 

 Der Zinssatz von 0,5 % monatlich verstößt 

gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 

Denn er ist für Zeiträume ab dem 1.1.2019 

deutlich höher als der Liquiditätsvorteil, der 

sich für den Steuerpflichtigen aufgrund der 

Aussetzung der Vollziehung ergibt. Spätes-

tens seit 1.1.2019 bestand eine Niedrigzins-

phase, in der der Liquiditätsvorteil des Steu-

erpflichtigen entsprechend niedrig ausfiel 

und geringer als 0,5 % monatlich war. 

 Es besteht eine nicht gerechtfertigte Un-

gleichbehandlung zwischen Steuerpflichti-

gen, die eine Aussetzung der Vollziehung 

(AdV) in Anspruch nehmen und solchen, die 

den streitigen Steuerbetrag direkt leisten. 

Auch führt der Zinssatz von 0,5 % monatlich 

zu einer Ungleichbehandlung gegenüber 

Steuerpflichtigen, die für Verzinsungszeit-

räume ab dem 1.1.2019 Nachzahlungszinsen 

entrichten mussten, deren Zinssatz lediglich 

0,15 % monatlich beträgt. 

 Darüber hinaus haben Steuerpflichtige in der 

Regel keinen Einfluss auf die Dauer des Ver-

fahrens und damit auch nicht auf die Höhe 

der Aussetzungszinsen. 

Hinweise: Erfahrungsgemäß ziehen sich Ver-

fahren vor dem BVerfG über Jahre hin. Bis zu 

einer Entscheidung kann gegen Zinsbescheide, 

die Aussetzungszinsen für Zeiträume ab 2019 

betreffen, Einspruch eingelegt und das Ruhen 

des Verfahrens beantragt werden. 

Der Zinssatz von 6 % gilt auch für Hinterzie-

hungszinsen und Stundungszinsen, so dass sich 

eine Entscheidung des BVerfG über die Verfas-

sungsmäßigkeit der Aussetzungszinsen mittel-

bar auch auf den Zinssatz für Hinterziehungs-

zinsen und Stundungszinsen auswirken könnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsstand: 24.11.2024 Alle Informationen und Angaben in dieser Man-

danten-Information haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. 

Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine individu-

elle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 


